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Vergangenes und Gegenwärtiges

hin Dankesbrief J. G. v. Salis
eingeleitet von 5. Gewer

Anno 1789/1790 unternahm J. G. v.

Salis-Seewis eine Bildungsreise nach

Deutschland. Sein Name hatte wegen
der in Almanachen erschienenen Ge-

dichte schon einen guten Klang. Man
kannte aber auch seine geistigen und

körperlichen Vorzüge. Er fand des-

halb Türe und Tor allenthalben ollen.

Sogar Goethe geruhte, ihn zu emp-
langen. Es geschah dies am 8. Februar
1790 «mit viel Anstand und Kälte».

Am 18. Februar traf der junge Ba-

ron wieder in Malans ein. Einige Wo-
chen später schrieb er den vorliegen-
den Brief an seinen Freund Fried-
rieh Wilhelm Gotter in Gotha. Got-

ter seinerseits — soviel weiß man —

hat die Reise nach Graubünden,
wozu ihn Salis einlud, nicht unter-
nommen. Und nun der Brief im
Wortlaut.

Malans in .Stinten,
den 5Zcrz May 7790

t/nuergcßZzch, wcrZhcsZcr Freund,
sind mir die kurzen Stunden, die ich

hey 7/zncn in GoZha zuferae/zfe, und
ic/z /reue mich, daß die 77an/zhar/zeii

/ür aZZe i/zre Gc/äZZigkeiZen, ein neues

Fand uzzsrer Frcurzäscha/Z werden

tn.u/l. ,4her so tinoerge/Hic/'i a/s mir
das GuZc zsZ, was ic/z uon meinen
Freunden emß/angen hahe, eben so

unoergeßZieh sind mir i/zre Fersßre-
c/zen.

Wie o/Z erinnere ic/z mic/z an die

ZusZimmzzng, die sie mir sc/zon izz Fa-

ris gahen und noc/z neu/ic/z hekz*ä/Zig-

Zen, mic/z eins/ in meinem FaZerZancZe

zu Zzesuc/zen; könnZe es nic/z/ dieses

/ahr gesc/ze/zen? Fie/e /reuZen sic/z miZ

mir, wenn einma/zl ein Afann wie Sie

unser uon den meis/ezz Feise/zesc/zrei-

/zern uernac/z/ässig/es Fand gründ-
Zic/zer zzz /zeurZ/zei/en GeZegen/zeiZ
/zäZZe. Manc/zes /riedZic/ze vfZßZhaZ,

manc/ze romanZisc/ze WiZdzziss und die

Figen/zeiZen des uon der NaZur so
z'eichZich gesc/zmüc/zZezz FeZzZins uer-
dienen noc/z die ^(zz/merÄsam/zeiZ eines

Feisenden, wenn er auc/z sc/zon die
SchweiZz gese/zen /zaZ. Herr o. GöZhe

kam au/ seiner ZeZzZen Feise nac/z

/ZaZien dtzre/z unsere Gegenden, und
er gesZund mir, daß sie i/zm äußersZ

merkwürdig uorgekomznen. 7c/z herzz/e
zzzic/z azz/ /remde Zeugnisse, uon soZ-

c/zen Ä'enuern — des großen und
.schönen. Die sc/z reck/ic/zen /f ügrüzzde
zwischen den gehorsZenen FeZsen der
Fia n/aZa zzzzd das uon meiner Wo/z-

nung kaum /1/2 SZunden enZ/ernZe

P/eßers Fad sizzd gewiß einzig in ihrer
Urb

Fis azz/ C/zur könnezz Sie zniZ i/zrem

Wagen kommen. Die C/zazzsse'e isZ se/zr

gzzZ, und .S'ie ko/zzz/zezz auc/z in 5c/zwa-

hen dzzz"c/z SZädZe, wo .Sie azz/ i/zrer
ersZen Feise nic/zZ gewesezz, z. F. f/Zm
zzzzd Lindau eZc.

Der ZeiZuerZzzsZ wäre se/zr geringe,
und Sec/zs Wochen genügZen, zzzr Fr-
Zangung einer ziemZic/z uoZZs/ändigen

FezznZniß uon FünZen. Fesonders /ür
.Sie, mein Frezznd, der uon eingese/ze-

nen Ländern und FöZckerzz eine ge-
nazzere Funde /zaZ zznd zzz gehen weiß.
aZs die zneisZezz eingehohrenen.

Deßwegen /ürc/zZezz wir auch nic/zZ

i/zre nä/zere DnZersuc/zung der Gehre-
chezz unserer nur /ür g zz Z e zMensc/zen

hesZizzzznZen denzokraZisc/zen Fe?/as-

sung. Dezzn Sie zeissen sc/zon aZZes zzz-

uor. Die zVaZzzr 5c/zözz/zeiZen, die ///an
nic/zZ so Zeic/zZ azzs /leschreihzzngezz
sic/z uorsZeZZezz kann, wez*den .Sie miZ

dem Fö'Zckche/z versöhnen, das an LzzZ-

Zzzr, GeseZZigkeiZ zzzzd /einem Ge-

sc/z mack so weiZ gegen GoZ/za zurück-
sZe/zZ.

Das Memoire uon De F/ue' soZZen

.Sie /zähen, so haZd ic/z i/zn wieder-
sehen werde. Zeigen Sie mir zzur die
TrZ an, wie ich ihnen ein PakeZ sicher
zznd miZ den geringsZen FosZen /ür
.Sie zuschicken kann.

Fmß/ehZen Sie mich ihrer Ziehens-

zz/ürdz'gen Frau GemahZin. Der Ziz/aZZ,

der uns wegen ihrer G^sundheiZ so

sehr heunruhigZe, wird, wie ich hoße,
keine wiedrigen FoZgen gehahZ hahen.

7ch schreibe ihzzen /ür dies/nah/

nur miZ ßüchZiger Feder. Meine Ge-

sinnzzngen gegen Sie sind hesZändig,

/esZ iznd sic/z g/eich, au/ innige wahre

HochschäZzung zznd herzZiche Frezznd-

.srha/Z gegründe Z.

7hr ergehensZer

/. G. Faron Fon SaZis.

Bettler, Banditen und Zigeuner im alten Bünden
von Kaplan FeZici Maissen

Im Jahre 1550 erschien in der
Druckerei Petri in Basel eine Dar-

Stellung von Ländern und Völkern.
Das Buch trug den Titel « Cosmo-

graphia». Als Verfasser zeichnete der
Basler Professor Sebastian Münster.
Von den Engadinern sagte er unter
anderem, sie seien «größere Diebe als

die Zigeuner».
Im Engadin erfuhr man erst im

Jahre 1554 von dieser Ehrenbezeu-

gung. Dann sandten die Hochbelei-
tilgten eine Delegation erster Garni-
tur nach Basel, nämlich den ange-
sehenen Johann Travers von Z1102

und Baltasar Planta Wildenberg von
Zernez, um vom frechen Beleidiger
Genugtuung zu verlangen. Als diese

aber in Basel angelangten, war Mün-
ster bereits gestorben. Daher erbat
sich die Delegation vom Stadtrat eine

Audienz. Unter den Ratsherren be-

fand sich auch der Buchdrucker
Petri. Dieser entschuldigte sich, er
habe von der die Engadiner beleidi-

genden Stelle keine Kenntnis gehabt,
widrigenfalls er den Druck nicht ge-

stattet hätte. Es sei ihm ja wohlbe-
kannt, daß die Engadiner sieh des

besten Rufes erfreuen; die ihnen



widerfahrene Schmähung täte • ihm
von Herzen leid. — Hierauf erkannte
der Rat, er habe mit «seinen lieben

Bundesgenossen in der Landschaft

Engadin herzlich Mitleid». Er würde,
wenn der Verfasser noch lebte, ge-

gen diesen, wie billig, einschreiten.
Nun solle die fragliche Schmähung
den «lieben Bundesgenossen der

Landschaft und ihren Nachkommen

an ihren Ehren in keinem Weg noch

Weis nachteilig und schädlich sein».

In diesem Sinne stellte der Rat eine

Urkunde für das Ober- und für das

Unterengadin in zwei Exemplaren
aus.

Gut zweihundert Jahre später
mußte die ganze stolze rätische Re-

publik der Drei Bünde eine ähnliche

Schmähung hinnehmen, dieses Mal
durch keinen Geringeren als vom ge-

feierten deutschen Dichter Friedrich
von Schiller. Dieser ließ in seinem

Schauspiel «Die Räuber» den Räu-

berhäuptling Spiegelberger zu Raz-

mann sprechen: «Reis du ins Grau-

biindnerland, das ist das Athen der

heutigen Gauner.» Die Stelle erschien

in der ersten Ausgabe vor 1783,

wurde aber in allen späteren ausge-

merzt. Dies geschah, angeblich auf
Betreiben von Mitgliedern der Fa-

mibe von Salis aus handelspoliti-
sehen Gründen, nach vielen kräftigen
Vorstellungen Dr. Arnsteins und Di-
rektor Wredows, welche dafür das

bündnerische Bürgerrecht erhielten.
Nach dem Zeugnis des Kultur-

historikers J. A. von Sprecher wur-
den im 18. Jahrhundert schwere
Verbrechen nur in den allerseltensten
Fällen von einheimischen Bündnern
begangen. Hingegen kamen, beson-

ders in den Grenzgebieten Bündens,
zahlreiche Diebstähle, Räubereien
und Mordtaten vor, die von auslän-
dischen Bettlern, Dieben, Strolchen,
Landstreichern, Vaganten und Ban-
diten verübt wurden. «In den Wal-
dem und zahlreichen Burgruinen,
überall fand dieses Gesindel Ver-
stecke, in denen die Alten und die
noch nicht .erwerbsfähige' kleinste
Jugend in zigeunerartigen Lagern zu-

rückblieben, während die übrigen
weit und breit das offene Land
durchstreiften, bald als Bettler oder

Wahrsager, Kesselflicker, Korbflech-
ter, bald, wo die Gelegenheit günstig
war, als Diebe, dann und wann auch
als Straßenräuber oder Einbrecher,
zuweilen selbst den Mord nicht
scheuend.»

Um das Jahr 1733 machte ein ge-
fürchteter Räuber mit dem Pseudo-

nym Kaspar von Tavanasa, ein Aus-

länder, mit 12 Spießgesellen das

Bündner Oberland unsicher. Die
Bande hatte es besonders auf ein-

same Gehöfte abgesehen und beging
Einbrüche, scheute aber auch vor
Mordtaten nicht zurück. Einheimi-
sehe veranstalteten eine Art Treib-
jagd, sprengten die Banditen ausein-
ander und nahmen den Anführer
nebst mehreren seiner Kumpanen
gefangen. Sie wurden in Disentis ent-

hauptet.
Im nämlichen Jahr hatten auch

Reste der sehr großen Räuberbande
der Taparelli, Ruffin und Casanova,

welche im Tirol viele Raubmorde
begingen, das Unterengadin und das

Münstertal mit ihrem Besuche be-

ehrt und dem Volke Schrecken ein-

gejagt.
In Süddeutschland terrorisierte ge-

gen Ende des 18. Jahrhunderts der

berüchtigte Räuberhauptmann H a n -

n i k e 1 mit seiner großen Bande die

Bevölkerung. Im Jahre 1786 hatte die

gefürchtete Gesellschaft den Schau-

platz ihrer Taten nach Bünden ver-

legt und viele Diebstähle, Einbrüche
und Straßenraub begangen, nament-
lieh wurden die Vier Dörfer und die
Herrschaft bevorzugt. Es wurden aber
auch Diebstähle und Räubereien aus

Truns, Malix, Langwies, aus dem

Domleschg und Chur gemeldet.
Schließlich wurde Hannikel vom
Grafen Rudolf von Salis/Zizers und
seinen drei Jägern auf einer Jagd-

partie bei der Ruine Neuburg bei
Untervaz gefangen genommen und
nach Chur transportiert. In der Ge-

Seilschaft des Banditen befanden sich
noch 16 Personen, die ebenfalls

überwältigt wurden. Nun saß Han-
nikel mit Ketten beladen im «spani-
sehen Bock» im Schelmen türm zu

Chur. Da aber zwei der Schlösser

nicht fest genug geschlossen waren,
wußte der verwegene Räuber zuerst

die Hände, dann auch die Beine aus

den Eisen zu ziehen und aus dem

Turm zu entfliehen, den «freilich
betrunkenen Wächtern zum Trotz».
Jetzt trieb er sich in den Alpen am
Calanda herum, bis dieselben Jäger
des Grafen von Salis mit Elilfe eines

weiteren Aufgebotes ihn in einer
Sarganser Alp gefangen nahmen.
Hannikel wurde dem Herzog Karl
Eugen von Württemberg, der ihn
schon seit langer Zeit suchte, ausge-
liefert. Flauptmann Gugelberg in
Maienfeld gab den württembergi-
sehen Beamten ein ganzes Kommando
seiner ehemaligen Grenadiere seiner
holländischen Kompagnie bis Vaduz
mit, um sie vor Angriffen zu schützen
oder eventuellen Befreiungsversuchen
durch herumstreunende Mitglieder
der Hannikeischen Bande vorzubeu-

gen.

Der Kulturhistoriker }. A. von
Sprecher nennt zwei Gründe für das

so häufige Auftreten fremden Ge-

sindels in Bünden. Einmal war es der
demokratische Sinn der Bündner.
Justiz und Polizei lagen bekanntlich
damals in den Fländen der Gerichts-
gemeinden. Eine staatlich organi-
sierte Fremdenpolizei fehlte gänzlich.

Zweitens hätte der Bündner nie

gerne einen Bettler mit leeren Hän-
den von der Türe gewiesen, nicht zu-
letzt aus der abergläubischen Furcht,
der enttäuschte und abgewiesene
Bettler würde sich rächen und Scha-

den im Hause und Flof stiften. Die
Verwünschungen des Zigeuners wiir-
den sich unfehlbar erfüllen. Tat-
sächlich seien manche einsame Höfe,
ja ganze Dörfer, wie Igis und Trim-
mis, 1717 und der Wald in den Zü-

gen 1653, ein Gegenstand dieser
Rache und ein Raub der Flammen
geworden.

Welche Maßnahmen wurden nun
zur Bekämpfung des überbordenden
Bettel- und Banditenwesens getrof-
fen?

Den Zigeunern war schon vor dem

Jahre 1567 der Aufenthalt in Bünden
verboten worden. In diesem Jahre
und neuerdings 1571 wurde der Auf-
enthalt dieser fremden Gäste auf dem

ganzen Gebiet der Drei Bünde und
der Untertanenlande nochmals verbo-
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ten. Da wo sie wider Verbot sich

sehen lassen sollten, sollen sie gefan-

gen genommen und durch die Ge-

richte abgeurteilt werden. Im Jahre
1675 fand der Bundestag für gut,
«das Gesindlein der Zeginer», welches
schon früher von Gemeinen Landen
«bandisiert» sei, das aber immer wie-

der sich einzuschleichen verstehe
und das hin und wieder großen
Schaden zufüge, von neuem zu ver-
bannen. Die Amtsleute auf den Gren-

zen sollen sie aufhalten und jene, die
sich heimlicherweise über die Grenze

einschleichen, sollen festgenommen
und auf die Galeeren geschickt
werden.

1703 beschlossen die besonders von
fahrendem Volk geplagten Gerichts-

gemeinden der Vier Dörfer und
Maienfeld, die Zigeuner auf ihrem
Gebiete nicht mehr zu dulden, und

verlangten auch von den drei Bun

deshäuptern entsprechende Maßnah
men. Diese erinnerten die Gemein-
den der Drei Bünde daran, daß die

Zigeuner bereits laut alten Dekreten

von unseren Landen bandisiert und
« v o g e 1 f r e i » seien. Nach dem

Ausbau der Schanze auf St. Luzien-

steig 1704 bestellte der Bundestag
eine fünfköpfige Wachtmannschaft,
die zugleich auch an der Tardis-
brücke die «Zigeuner und andere

Landstreicher» aufhalten und zurück
weisen sollte.

Auch gegen überbordendes Bet-
t e 1 w e s e n sahen sich die Behörden
veranlaßt, gelegentlich einzuschreiten.
Eine Verordnung von 1571 gebot, alle
«frömden Bettler hinter sich zu wei-

sen», damit diese «in dieser teuren
Zeit unserem armen Volk keine Über-
last seyent». 1675 ließ der Bundes-

tag den Kommissar zu Kläven an-

weisen, die «C.ampolciner» (von Cam-

podolcino, zur Grafschaft Chiavenna

gehörend), welche ziemlich wohlha-
bend seien, «drinnen zu behalten»
damit sie ehrlichen Leuten nicht zur
Last fallen. Gegenüber wirklich Ar-
men solle er sich «der Bescheiden-

heit befleißen». Zu einem neuen Mit-
tel griff der Bundestad 1711 gegen
«Bettler und Vagabonden», indem er
allen für fremde Dienste werbenden
Offizieren erlaubte, alle «Mannsbilder»,

die waffenfähig seien, mit Gewalt in
tien Militärdienst zu nehmen, Ver-

Ordnungen, die später, 1711 und 1731,

erneuert wurden, mit dem Zusatz,

daß Frauenpersonen über die Grenze

gejagt werden sollten. Von dieser
Maßnahme wurden auch die Nach-
barstände Uri, Glarus und der Land-

vogt von Sargans verständigt.
Eine andere Gattung bildeten die

sogenannten «Ste.uer&efiler», die zu

Gunsten von Brand- und Katastro-

phcngeschädigten sammelten. Gele-

gentlich unternahm freches Gesindel
solche Sammlungen unter falschen
Namen. Um dem Unfug eher beizu-
kommen, verbot der Bundestag 1760

allen fremden, d. h. ausländischen
Steuerbettlern ihr Werk. Einzig
Bündner und Eidgenossen durften,
unter authentischem Ausweis, sam-
mein.

Auch Zauberer werden in den De-
kreten erwähnt. 1571 werden alle Ge-

meindeobrigkeiten ermahnt, «gute
fürsorg ze tragen der bösen Lütten
halb, da dann niemand sicher wand-
len darf». Und eine obrigkeitliche
Verfügung von 1645 heißt: «Zauberer
und Zigeuner sollen ohne Gnad am
Leben bestraft werden.»

Selbst ausländische Jäger ga-
ben gelegentlich zu schaffen. 1717

wurden zum Beispiel mehrere sol-

che auf bündnerischem Gebiet gese-
hen. Der Bundestag dieses Jahres ver-
fügte daher, daß diese angehalten
werden sollen, sich unverzüglich über
die Grenze zu begeben, «bei höchster

Ungnad Gemeiner Landen, Weg-
nähme des Gewehrs und des Wild-
bretts». Falls einer auf die erste Er-
mahnung hin sich weigern sollte, dies

zu tun, solle er für vogelfrei gehal-
ten werden, und wer immer einen
solchen beherbergt, verfällt einer
Strafe von 5 Kronen.

Am Beitag im Oktober 1720 ist nc-
ben den «fremden Bettlern und an-
derem liederlichen Gesindel» auch

von Ausreißern und «Deserteuren» die
Rede. Mit letzteren werden ausbin-
dische Flüchtlinge gemeint sein. Der
Kongreß verfügt, daß diese nicht län-

ger als eine Nacht beherbergt wer-
den dürften. Dann seien sie unver-
züglich auszuweisen. Am Häupterkon-

gieß vom 25. Oktober 1733 wird ge-

klagt, das Land sei voll von fremden
Ausreißern, die sich auf Raub und
Diebstahl spezialisiert hätten. Diese

diskreditierten nicht nur den bünd-
nerischen Transit, da sie es auf die

Transportgüter und Kaufmannswaren
abgesehen hätten, sondern sie bräch-
ten das ganze Land in Verruf. Lan-
deshauptmann Gubert von Salis und
Bundeslandammann Karl von Salis

seien an der Landquartbrücke und in
der Molinära mehrere Personen von
«unbekannten Kerlen und Lumpen-
gesindel» angegriffen und maltraitiert
worden. Nachdem der Bundestag
noch vor wenigen Wochen der Wacht
auf St. Luziensteig strengstens aufge-

tragen hatte, den Übertritt allen
«Bettel- und Strolchengesindels» zu

verhindern, wurden nun von den

Häuptern folgende Maßnahmen vor-
gesehen: 1. Es dürfen keine Fremden
ohne glaubwürdige Pässe hereingelas-
sen werden. 2. Die Pässe sollen von
den betreffenden Gemeindebehörden

geprüft werden. 3. Leute, die sich

ohne Pässe einschleichen, sollen ohne
Prozeß und Auftreiben von Kosten
sofort angehalten, die Männer auf
die Galeeren geschickt, «Weibsperso-
nen» aber mit Stockschlägen über die
Grenze gejagt werden. 4. Früher im
Land sich befindendes Bettlervolk
und liederliches Gesindel sollen in-
nerhalb drei Wochen nach Veröffent-

lichung dieses Dekretes das Land vor-
lassen unter Androhung der gleichen
Strafe. Die Genehmigung durch die
Gemeinden ist noch abzuwarten, und
indessen ist das Dekret auf die
«Pässe» zu spedieren, und die angren-
zenden «Orte und Landen» sind da-

von zu benachrichtigen.

Trotz dieser Vorkehrung scheint

man der Lage nicht Herr geworden
zu sein. Schon im Dezember des

gleichen Jahres klagte die Stadtobri-
keit von Maienfeld bei den Häup-
tern, daß allein in Maienfeld an die
20 «tentierte oder vollendete» Ein-
brüche und Diebstähle vorgekommen
seien. Zu gleicher Zeit sprach eine

Delegation der Vier Dörfer bei den

Häuptern vor: Das letzte Edikt sei

unzulänglich gegen die Diebsbanden.
Diese schlichen sich nachts beim
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Fläscher Bad ein und machten von
ihren Verstecken in Wäldern und Bü-
sehen aus ihre Raubzüge in die Dör-
fer, um an der gleichen Stelle wie-
der aus dem Land zu verschwinden.
Sie begehrten eine Bewachung dieser
Grenzstelle auf Staatskosten. Dies

wurde ihnen nicht gewährt. Das er-
lassene Edikt sei genügend. Es sei

Sache ihrer Gemeinden, zum Rechten

zu sehen. Da wo die Diebe die Flucht
ergreifen, dürfe auf sie scharf ge-
schössen werden.

Gegenüber bewaffneten Zi-

geunern verfuhr man mit besonderer
Schärfe. Der Bundestag zu Ilanz 1765

setzte zehn Kronen auf den Kopf
eines schon durch frühere Dekrete

vogelfrei erklärten bewaffneten Zi-

geuners aus.

Eine ste/icnde Sira/tenpo/fzei zur
Abwehr dieser Landesplage fehlte bis
1768, da sechs Landjäger, die söge-
nannten «Hartschiere», diesen Dienst
für ganz Graubünden übernahmen.
Da aber der Unterhalt auch dieser

kleinen Mannschaft der Mehrzahl der
Gemeinden zu kostspielig erschien,
wurde sie bald wieder entlassen.

In den Siebziger Jahren bei zuneh-
mender Vermehrung von «fremdem
Volk» wurden die sechs Straßenpoli-
zisten wieder angestellt bis 1781.

Doch schon im Jahre 1783 wurden
acht Landjäger angestellt, weil von
der Herrschaft bis ins Domleschg
hinein eine Menge von Einbrüchen
erfolgt war, den Maienfeldern ihre
Rosse von den Feldern getrieben und
die Hirten durch Schüsse verwundet
worden waren.

Im Jahre 1766 wurde die Errich-
tung eines zentralen Knminö/ge-
rieft fs Gemeiner Lande zur Abortei-
lung fremder Verbrecher gegen die
öffentliche Sicherheit im Bundestag
beantragt. Die souveränen Gemeinden
trauten der Sache nicht ganz, und
nur mit einem schwachen Mehr von
drei Stimmen wurde das Projekt 1769

angenommen. Doch kaum hatte das

Landesgericht seine Tätigkeit aufge-
nommen, widersetzten sich die stol-
zen Gerichtsgemeinden, ihren Blut-
bann an ein zentrales Landesgericht
zu übertragen, und die Folge war,
daß das Gericht schon 1761 aufgeho-

ben wurde. Um 1783 wurde es noch-

nrals, wenigstens für einige Jahre be-

stellt.
Auch im 19. Jahrhundert trieben

sich viele Landstreicher im Lande
herum. Im Jahre 1808 wurde ein

Kantonskriminalgericht, bestehend

aus drei Richtern, zur Aburteilung
ausländischer Vagabunden ins Leben

gerufen, das sogenannte Fagaftunden-
genc/zL In den sechs Jahren bis 1814

behandelte es zwölf Fälle. Im Jahre
1821 sprach es im Mordfall des Franz

Rimmel die Todesstrafe aus. Doch
der Verbrecher entzog sich der Strafe

durch Selbstmord. Darum beschloß
das Gericht, die Todesstrafe am

Die Bündner nennen es seit jeher
auch einfach «Herba da Munt» oder
Iva. Das ausdauernde Wunderpflänz-
lein, mit wissenschaftlichem Namen
^cftiVft'fl moscftdfa geheißen, gedeiht
in großer Flöhe überall vom Mont-
blanc bis in die Steiermark, vorzüg-
lieh aber in den zentralen Bergketten
des Alpenmassivs. Alte Moränen, Gra-

nit, Gneis, Glimmerschiefer, Schutt-
halden, trockene Magerböden im Ur-
gebirge sind seine bevorzugten Stand-

orte. Niemals gedeiht es auf Kalk-

grund, und in den botanischen Gär-

ten der Niederungen ist es kaum am
Leben zu erhalten. Auf schmalen

aperen Felsbändern hoch über den

Einöden des ewigen Schnees bildet
der zierliche Korbblütler die oberste
Weide der Gemsen. Im Wallis und
insbesondere im Kanton Graubünden
ist diese zwerghaft kleine, meist nur
etwa zehn, höchstens fünfundzwanzig
Zentimeter hohe Schafgarbe noch auf
3400 Metern Höhe anzutreffen.

Schafgarben sind geheimnisvoll ur-
alte Pflanzen, sehr zäh und ausdauernd.
Es gibt ihrer rund hundert Arten,
zumal in den nördlichen Zonen der
Alten Welt. Etwa ein Dutzend davon
sind in unseren Landstrichen hei-

misch, vor allem die «gemeine» oder

«tausendblättrige», die Hc/n7/cn mille-

Leichnam des Mörders symbolisch
zu vollziehen, was laut Gerichtspro-
tokoll folgendermaßen geschah: «Der

Leichnam des Franz Rimmel soll
heute nachmittag um zwei Uhr nach

Läutung des Rathausglöckleins durch
den Scharfrichter, auf einer Kuhhaut,
durch die Obere Reichsgasse, auf die

gewöhnliche Gerichtstatt geschleift
und alldort an den Galgen aufge-

hängt werden, wo derselbe zum war-
nenden und abschreckenden Beispiel
zu verbleiben hat, ohne herunter ge-

nommen zu werden, bis er von selbst

herunter fallen wird.» Solches geschah
im Jahre 1821!

die man überall an Böschun-

gen und Ackerrändern und auf voral-

pinen Weiden trifft.
Den Chinesen galt die Pflanze als

heilig. Ihr Wahrsagebuch «I Ging,
das Buch der Wandlungen» schreibt

zur Orakelbefragung ausdrücklich

fünfzig Schafgarbenstengel vor, da

in ihnen kosmische Kräfte wirksam
seien und sie heiligen Pflanzen ent-

stammten. — Den Namen Tcftüft?«

aber verlieh Linné dieser Pflanzen-

art, da Achilles, der schönste, schnell-

ste und tapferste unter den Helden

vor Troja, die Wunden seiner Krie-

ger mit Schafgarben geheilt haben
soll. Das Wissen von deren Heilkraft
habe Cheiron ihm vermittelt, sein auf
den kräuterreichen Anhöhen des Pe-

lion hausender Urgroßvater, Freund
der Götter und Heroen, den die Ilias
als den gerechtesten der Kentauren
feiert. «Soldatenkraut» nannte man
die blutstillende Pflanze übrigens
vor Zeiten auch hierzulande.

Den Namen Schafgarbe — «Schaf-

garwa» — aber findet man schon im
Pflanzenbuch der kräuterkundigen
Hildegard von Bingen, der berühm-
ten Äbtissin aus dem 12. Jahrhundert.
«Garwa» bedeutete althochdeutsch
soviel wie «Heiler». Vermutlich ha-
ben die Hirten der damaligen Zeit

Über das Wildfräuleinkraut
von Hilde Ribi

134


	Bettler, Banditen und Zigeuner im alten Bünden

